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 Veröffentlicht am 10.06.1980

Norm

ABGB §1431 A

Rechtssatz

Eine Zuwendung kann auch dann zurückgefordert werden, wenn der Leistende sie nicht schuldet und zu ihr bloß

durch List veranlaßt worden ist. Da auch in diesem Falle die Leistung irrtümlich erbracht wurde, ist der

Rückforderungsanspruch nur ein Unterfall der condictio indebiti.

Entscheidungstexte

5 Ob 548/80

Entscheidungstext OGH 10.06.1980 5 Ob 548/80

4 Ob 613/87

Entscheidungstext OGH 15.03.1988 4 Ob 613/87

Auch; Beisatz: List oder Zwang. (T1) Veröff: EFSlg 57060
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